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Nr. 113/2023 
Halle (Saale), 2. Mai 2023 

185 000 der Personen in Sachsen-Anhalt haben eine 
Einwanderungsgeschichte 

Nach ersten Ergebnissen des Mikrozensus 2022 lebten in den Privathaushalten 
in Sachsen-Anhalt 158 000 Menschen, die seit 1950 selbst eingewandert waren 
und damit eine Einwanderungsgeschichte hatten. Das entsprach einem Anteil 
von 7 % an der Gesamtbevölkerung. Weitere 27 000 Personen (1 %) wurden 
selbst in Deutschland geboren, aber beide Elternteile waren seit 1950 nach 
Deutschland eingewandert. Damit hatten insgesamt 2022 in Sachsen-Anhalt 
185 000 Personen eine Einwanderungsgeschichte.  

Ebenfalls 27 000 Personen (1 % der Gesamtbevölkerung) stammten nur von einem 
seit 1950 nach Deutschland eingewandertem Elternteil ab. Sie zählten damit nicht zu 
den Personen mit Einwanderungsgeschichte.  

Von den 185 000 Personen mit Einwanderungsgeschichte lebten 52 000 als Eltern 
und 55 000 als Kinder in Familien des Landes Sachsen-Anhalt. 30 000 Personen mit 
Einwanderungsgeschichte lebten als Paare ohne Kinder im Haushalt, weitere 48 000 
waren alleinstehende Zugewanderte. 

Auf Empfehlung einer Expertengruppe der Bundesregierung wird für Fragen der 
Integration künftig das Konzept der „Eingewanderten und ihrer (direkten) 
Nachkommen“ verwendet. Die Definition umfasst alle Menschen, die entweder selbst 
(Eingewanderte) oder deren beide Elternteile (Nachkommen von Eingewanderten) 
seit 1950 in das heutige Gebiet Deutschlands eingewandert sind. Eingewanderte 
Personen gehören dabei der 1. Generation an; die in Deutschland geborenen 
Nachkommen von Eingewanderten zählen zur 2. Generation. Personen ab der 
3. und weiteren Generationen werden im neuen Konzept nicht als Nachkommen von 
Eingewanderten erfasst.  

Die Neudefinition trägt zu einer Vereinfachung und Harmonisierung der bisher 
verwendeten Konzepte und Begrifflichkeiten bei und ist mit den international 
verwendeten Definitionen der Eingewanderten, beispielsweise von Eurostat und den 
Vereinten Nationen besser vergleichbar als bisherige Auswertungen zum 
Migrationshintergrund. Mit der Einführung des neuen Konzepts wird dieses auch im 
Mikrozensus aufgegriffen und als ein zusätzliches reguläres Datenangebot 
umgesetzt. 

Im Unterschied dazu basiert die Definition des Migrationshintergrunds auf der 
Staatsangehörigkeit der Personen zum Zeitpunkt der Geburt. Die zeitliche Grenze der 
Einwanderung vor bzw. seit 1950 findet in der bisherigen Definition des 
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Migrationshintergrundes nur zur Abgrenzung von Vertriebenen und Aussiedlerinnen und 
Aussiedlern Anwendung. Die neue Definition ist damit enger gefasst als die bisher im 
Mikrozensus genutzte Definition des Migrationshintergrundes. Beide Konzepte werden parallel 
ausgewertet und veröffentlicht. So gab es 2022 insgesamt 217 000 Personen mit 
Migrationshintergrund. Damit ist die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund um rund 
1/3 größer als die Gruppe der Menschen mit Einwanderungsgeschichte.  

Bei den Angaben handelt es sich um erste Ergebnisse des Mikrozensus 2022. Die Ergebnisse 
des Mikrozensus basieren auf einer Haushaltsbefragung, für die jährlich 1 % der 
Privathaushalte befragt wird.  

Weitere Informationen zum Thema Mikrozensus finden Sie im Internetangebot des 
Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt. 

https://statistik.sachsen-anhalt.de/themen/bevoelkerung-erwerbstaetigenrechnung-mikrozensus-freiwillige-haushaltserhebungen/mikrozensus/
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